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An den eigenen Tod oder den eines Angehö-
rigen denken viele Menschen nicht gern. Oft 
schieben wir solche Gedanken vor uns her! 
Deshalb stehen wir einem plötzlichen Todes-
fall in der Familie und den damit verbundenen 
Erfordernissen in der Regel ratlos gegenüber. 
Der nächste Angehörige, der den Tod des Ehe-
gatten, eines Elternteils oder eines nahen Ver-
wandten miterleben muss, weiss zwar, dass er 
wegen einer Todesbescheinigung den nächsten 
Arzt zu informieren und ein Bestattungsins-
titut mit der Beerdigung zu beauftragen hat. 
Was aber weiter zu tun ist, wohin man sich 
wenden muss, um die notwendigsten Formali-
täten zu erledigen, dazu ist man in der ersten 
Trauerphase oft nicht fähig.

Die Hinweise in dem Ihnen vorliegenden Ratge-
ber für den Trauerfall der Kreisstadt Heppen-
heim sollen deshalb Bürgerinnen und Bürgern 

Vorwort

helfen, ihre Angelegenheiten rechtzeitig zu re-
geln und bei einem Todesfall in der Familie den 
nächsten Angehörigen quasi eine „Prüfliste“ an 
die Hand geben, damit nichts vergessen wird.

Friedhöfe sind in erster Linie Orte der Trauer 
und Besinnung, aber auch Orte des Lebens und 
der Begegnung. Die reich bebilderte Broschüre 
enthält allerlei Wissenswertes zu den Friedhö-
fen in Heppenheim, so dass ich Sie ermuntern 
möchte, in einer stillen Stunde das Heft in die 
Hand zu nehmen, um sich zu informieren.

Ihr

Ulrich Obermayr
Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
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Sterben — ein gesellschaftliches Tabu

Sterben gehört zu den Themen, die viele von 
uns am liebsten meiden. Auf das eigene Ende 
angesprochen wünschen sich viele menschen 
einen schmerzfreien schnellen Tod. Die Wirk-
lichkeit sieht anders aus.

Von den Verstorbenen eines Jahres, verbrach-
ten die meisten ihre letzten Tage, oft sogar Wo-
chen oder Jahre in Heimen und Krankenhäu-
sern, wo mancher dem Tod entgegen dämmerte. 

Plötzlich und unerwartet kann demnach das 
Ableben für die Hinterbliebenen nicht kommen. 
Doch nur wenige setzen sich in einer solchen 
Zeit mit dem was unabänderlich kommen wird 
auseinander.

Sterben und Tod aber gehören zum Leben. Des-
halb ist es gut, sich darauf einzustellen und 
vorzusorgen. Für viele ist dabei die Religion 
eine grosse Hilfe.

Friedhöfe
sind Stätten
der Trauer
aber auch
der Begegnung,
Besinnung und Erholung

Gebet ist unser Weg
Zu den Toten, das Band
Der Liebe der Anfang
Der Vereinigung.
Reinhold Schmeich

Wer im Gedächtnis
Seiner Lieben lebt,
Der ist nicht tot,
Der ist nur fern,
TOT IST NUR;
WER VERGESSEN WIRD
Immanuel Kant

Wald-Erlenbach 2.070 qm
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Katholische Kirchengemeinden

in Heppenheim

Evangelische Kirchengemeinden

in Heppenheim

Kath. Pfarramt
St. Peter
Kirchengasse 5
64646 Heppenheim
Tel. 06252 / 93090

Kath. Pfarramt
St. Michael
Hambacher Tal
64646 Heppenheim-
Hambach
Tel. 06252 / 76111

Meine Gedanken
sind nicht
eure Gedanken
und eure Wege
sind nicht
meine Wege
spricht der Herr
Jes. 55,8

Kath. Pfarramt
Erscheinung des Herrn

Mozartstrasse 29
64646 Heppenheim

Tel. 06252 / 71117

Kath. Pfarramt
St. Bartholomäus

Kirchstrasse
64646 Heppenheim-

Kirschhausen
Tel. 06252 / 913330

Christus spricht:
Euer Herz lasse sich

nicht verwirren.
Glaubt an Gott und

glaubt an mich
Im Haus meines Vaters

sind viele Wohnungen
Joh. 14 / 1.2

Evangelisches Pfarramt
Christuskirche
Theodor Storm Strasse 10
64646 Heppenheim
Tel. 06252 / 71270

Evangelisches Pfarramt
Heilig Geist Kirchengemeinde

Bensheimer Weg 25
64646 Heppenheim

Tel. 06252 / 77372

Hospiz Verein Bergstrasse e.V.
Hauptstrasse 81
64625 Bensheim

Tel. 06251 / 680404
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l den Arzt benachrichtigen, wenn der Tod in 
der Wohnung eingetreten ist

l die Todesbescheinigung vom Arzt ausstel-
len lassen, wenn der Sterbefall in der Woh-
nung eingetreten ist

l ein Bestattungsunternehmen mit der Über-
führung beauftragen (welches auf Wunsch 
auch fast alle mit einem Sterbefall verbun-
denen Behördengänge erledigt)

l die Sterbeurkunden beim Standesamt des 
Sterbeortes ausstellen lassen

l Bestattungsform festlegen (Erd- oder Feu-
erbestattung, Wahl- oder Reihengrab)

l Sarg auswählen
l Terminfestlegung bei Stadt und Kirche für 

die Trauerfeier und Beerdigung 
l Ausgestaltung der Trauerfeier regeln (Or-

gelspiel, Dekoration, Sarggebinde, Kränze 
und Handsträusse)

l Terminabsprache mit Druckerei wegen An-
zeige/Gedenkbildchen

l Zeitungsanzeige (Familienanzeige, Nachruf) 
verfassen und bestellen

l Adressen für Anschriften bei Trauerbriefen 
zusammenstellen

l dem Pfarrer oder Trauerredner Informatio-
nen über die verstorbene Person zukommen 
lassen

l für Leichenschmaus Gaststätte, Restaurant 
oder Café reservieren

l mit Krankenkasse, Lebensversicherung bzw. 
Sterbekasse abrechnen

l den Tod eines Rentenempfängers beim Post-
rentendienst melden

l bei der Rentenversicherungsstelle Vor-
schusszahlung beantragen

l Rentenanspruch geltend machen
l Beamtenversorgung und Zusatzversiche-

rung beantragen
l den Sterbefall beim Arbeitgeber melden
l an Trauerkleidung denken

Formalitäten und sonstige

Maßnahmen in Stichworten

l Angehörige und Freunde benachrichtigen
l Erbschein beantragen und Testament eröff-

nen lassen (Notar einschalten)
l Wohnung kündigen, Übergabe regeln
l Zeitungen und Telefon ab- oder umbestel-

len
l Auto und Kfz-Versicherung ab- oder um-

melden
l Post umbestellen
l Daueraufträge bei Banken und Sparkassen 

ändern
l Fälligkeit von Terminzahlungen prüfen
l Vereinsmitgliedschaften kündigen
l Abstellen von Gas und Wasser
l an Regulierung der Heizungsanlage den-

ken
l bei Bedarf Rechtsanwalt, Steuerberater, No-

tar einschalten

Stadtteil Kirschhausen 5.500 qm
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Gretel Leffers
Bestatterin Trauerberaterin

Ich helfe trauernden
Menschen, berate und

begleite sie.

Heidelberger Str. 29
64625 Bensheim

Telefon (0 62 51) 42 62
Telefax (0 62 51) 6 32 00Leffers

BESTATTUNGEN

B estattungshaus R auscher
Bestattungsvorsorge
ab 9,50 € mtl.

Tag & Nacht
Free Call:: 0800-101 37 32
Fax 06253 - 99 08 31
www.bestattungshaus-rauscher.de
Handy: 0170 - 147 26 57

Weschnitztal • Bergstraße • Weinheim - Hauptsitz: 64668 Rimbach • Staatsstraße 15-17

Erd-, Feuer-, Seebestattungen
Almwiesen- + Felsbestattungen
Baumbestattungen
Weltraumbestattungen
Aschenverstreuung in den
Schweizer Bergen

Ihr Spezialist für Naturbestattungen
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Bei einem Trauerfall ist es wichtig zu wissen, 
dass die qualifizierten Bestattungsunterneh-
men es als ihre eigentliche Aufgabe ansehen, 
den Hinterbliebenen hilfreich zur Seite zu 
stehen. Das betrifft entsprechend den an sie 
gerichteten Wünschen die Ausrichtung und 
Durchführung der Bestattung, die Erledigung 
der Formalitäten bei Behörden, Kirchengemein-
den, Friedhofsverwaltungen und Krankenhäu-
sern.

Was ist zu tun?

So wird auch die Anzeige eines Sterbefalles 
überwiegend durch die Bestatter übernom-
men. 

Die Anzeige eines Sterbefalles kann aber nur 
dann reibungslos geschehen, wenn die ent-
sprechenden Unterlagen stets griffbereit sind.

Jeder Sterbefall ist spätestens am folgenden 
Werktag nach dem Todestag dem zuständigen 
Standesamt anzuzeigen.

Zuständig für die Beurkundung eines Sterbe-
falles ist das Standesamt, in dessen Bezirk der 

Anzeige beim Standesamt

Tod eines Menschen eingetreten ist. Für die 
Stadt Heppenheim und ihre Stadtteile ist dies 
das Standesamt im Stadthaus, Gräffstrasse 7-9, 
Tel. 06252 / 131190.

Für die Eintragung des Sterbefalles in das Ster-
bebuch sollten folgende Unterlagen vorgelegt 
werden:

l Leichenschauschein des Arztes
l Personalausweis des Anzeigenden
l bei Verheirateten oder verheiratet Gewe-

senen ein Auszug aus dem Familienbuch 
vom Standesamt des Wohnortes. Das Fami-
lienbuch beim Standesamt ist nicht zu ver-
wechseln mit dem Stammbuch der Familie, 
das die Eheleute in ihrem Besitz haben! Dies 

kann aber zur Eintragung des Sterbefalles 
mit vorgelegt werden. Im Zweifel folgende 
Urkunden mitbringen: Heiratsurkunde, bei 
Witwen oder Witwern die Sterbeurkunde 
des verstorbenen Partners, bei Geschiede-
nen das Scheidungsurteil mit Rechtskraft-
vermerk, bei Ledigen die Geburtsurkunde.

Die Vorlage dieser Urkunden ist nicht erfor-
derlich, wenn die entsprechenden Personen-
standsbücher beim Standesamt geführt wer-
den.

Erforderliche Urkunden 
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Wer bestimmt Bestattungsart

und Bestattungsort?

Art und Ort der Bestattung richten sich zu-
nächst nach dem Willen des Verstorbenen.

Hat der Verstorbene Wünsche in dieser Hinsicht 
geäussert, so vertraut er in der Regel darauf, 
dass seine Angehörigen seinen Willen erfüllen 
werden. Rechtlich bindend sind jedoch getrof-
fene Anordnungen nur dann, wenn sie als 
formgerechter letzter Wille verfasst wurden.

Fehlt es an einer Willensäusserung des Ver-
storbenen, so sind die Angehörigen berechtigt, 
über Art und Ort der Bestattung und die Ein-
zelheiten zu deren Gestaltung zu entscheiden. 
Dabei geht der Wille des überlebenden Ehe-
gatten vor dem aller Verwandten. Hinterlässt 

der Verstorbene keinen Ehegatten, so geht der 
Wille der Kinder oder ihrer Ehegatten dem der 
übrigen Verwandten oder des Verlobten vor.

Zuständig für alle mit der Bestattung zusam-
menhängenden Friedhofsangelegenheiten ist 
die Friedhofsverwaltung der Stadt Heppen-
heim, Tel. 06252 / 131193. 

Dort werden auch Auskünfte über die verschie-
denen Bestattungs- und Grabarten (Reihen-, Fa-
milien- oder Urnengrab) sowie Gestaltung von 
Grabmälern und Grabeinfassungen erteilt. 
Auch bezüglich der Höhe der von der Bestat-
tungsform abhängigen Friedhofsgebühren 
kann auf Wunsch Auskunft gegeben werden.

Ober-Laudenbach 2.940 qm
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Trauerfeier und

kirchliche Beerdigung

War der Verstorbene Mitglied einer öffent-
lich-rechtlichen Religionsgemeinschaft (z.B. 
Evangelische Landeskirche, Römisch-katholi-
sche Kirche) und lässt sich diese Zugehörigkeit 
durch die Meldedatei bzw. durch die Heirats- 
und Familienbücher beim Standesamt nachwei-
sen, so wird die Konfessionszugehörigkeit in 
die Sterbeurkunde eingetragen, sofern die An-
gehörigen damit einverstanden sind.

Für das Pfarramt, welches für die kirchliche Be-
erdigung zuständig ist, gilt dies gleichzeitig als 
Nachweis, dass der Verstorbene seiner Kirche 
bis zum Tod angehörte.

Die nächsten Angehörigen sollten zweckmäs-
sigerweise direkt mit dem zuständigen Pfarr-
amt Kontakt aufnehmen, um ein Gespräch zur 
Vorbereitung der kirchlichen Beerdigung zu 
vereinbaren.

Falls keine kirchliche Beerdigung gewünscht 
wird, ist das beauftragte Bestattungsunter-
nehmen auf Wunsch gerne bereit, einen Trauer-
redner zu vermitteln. Gleiches gilt für Art und 
Form der Ausgestaltung der Trauerfeier.

Das Abschied nehmen vom Verstorbenen am of-
fenen Sarg ist grundsätzlich möglich, aber mit 
dem Bestattungsunternehmen zu vereinbaren.

Als Fachbetrieb für Grabpflege und Floristik

bieten wir Ihnen kompetente Beratung an:

• für würdigen Blumenschmuck
    Dekoration, Sargschmuck, Kränze, Gestecke und Pflanzschalen

• Pflanzung und Pflege Ihrer Grabstätte

• Vorsorge durch Dauergrabpflegevertrag

Wir sind Mitglied der
Treuhandstelle für
Dauergrabpflege

Blumen Gärtnerei
Heppenheim
Darmstädter Str. 58
Fon 0 62 52 / 7 64 96

Blumen-Passage R. Werthwein

Friedrichstr. 24 • 64646 Heppenheim
Telefon 0 62 52 / 91 08 60 • Telefax 0 62 01 / 44 66 1

Traditionelle
und moderne

Trauerfloristik
auch zu den
Gedenktagen

(wir liefern an
allen Friedhöfe)



10

Rentenversicherung

Der Tod eines Rentenempfängers ist baldmög-
lichst beim Postrentendienst zu melden, damit 
keine Überzahlungen entstehen. Nach dem Ab-
leben eines in der Rentenversicherung der Ar-
beiter oder Angestellten Versicherten, erhält 
die Witwe (in bestimmten Fällen auch der Wit-
wer) von der zuständigen Rentenrechnungs-
stelle eine Vorschusszahlung, sofern der An-
trag innerhalb von 30 Tagen dort vorliegt.

Die heppenheimer Bestattungsunternehmen 
nehmen den Vordruck/Auftrag auf und leiten 
diesen an die zuständige Stelle weiter.
War der Verstorbene pflichtversichert, also 
noch erwerbstätig, so übernimmt sein Arbeit-
geber die Abmeldung über die Krankenkasse. 
Damit ist zugleich die Abmeldung zur Renten- 
und Arbeitslosenversicherung erledigt. Eine 
Durchschrift der Abmeldung erhalten die 
Hinterbliebenen, die dem Antrag auf Witwen- 
oder Waisenrente beigefügt werden sollte. 
Der Hinterbliebenenrentenantrag ist bei der 
zuständigen Ortsbehörde für die Rentenversi-
cherung zu stellen. Für Einwohner ist dies die 
Rentenstelle der Stadt Heppenheim, Stadthaus, 
Gräffstrasse 7-9. Dort können auch Auskünfte 
eingeholt werden. Vorherige Terminabsprache 
sollte unter der Telefon-Nr. 06252 / 131217 er-
folgen.

Krankenversicherung

Weiterhin ist die zuständige Krankenversiche-
rung unter Vorlage der vom Standesamt aus-
gestellten gebührenfreien Sterbeurkunde zu 
informieren.

Andere Versicherungen

Erhielt der Verstorbene eine Kriegsrente oder 
die Verstorbene eine Kriegswitwenrente, ist 
umgehend eine Anzeige beim zuständigen Ver-
sorgungsamt erforderlich. In bestimmten Fäl-
len ist auch die private Unfallversicherung, 
eine Privat-Sterbekasse oder bei einer bestehen-
den Lebensversicherung, die zuständige Versi-
cherung vom Todesfall zu informieren. 

Daneben sind auch andere abgeschlossene 
Versicherungen, wie z.B. die Privathaftpflicht-, 
Rechtsschutz-, Hausrat-, Kraftfahrzeughaft-
pflichtversicherung vom Todesfall zu un-
terrichten, damit ggf. für den die Nachfolge 
antretenden Versicherungsnehmer der Versi-
cherungsschutz weiterhin aufrechterhalten 
werden kann.

Mitgliedschaften

War der Verstorbene Mitglied in einem Verein, 
einer Partei oder in einem Berufsverband, so ist 
auch dorthin der Tod mitzuteilen. Falls der Ehe-
partner an einer Fortsetzung der Mitgliedschaft 
interessiert ist, was in der Regel sinnvoll er-
scheint, um bestehende Kontakte aufrechtzuer-
halten, sollte dies ebenfalls mitgeteilt werden.

War der Verstorbene aktives Mitglied, sollte die 
Vereins- bzw. Verbandsleitung rechtzeitig vom 
Tode ihres Mitgliedes informiert werden, da 
üblicherweise eine Abordnung an der Bestat-
tung teilnehmen möchte und - bei besonders 
verdienstvoller Tätigkeit - eine Trauerrede ge-
halten wird.

Versicherungen, Vereine, Banken

usw. informieren
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Sonstige Erledigungen

Banken, Sparkassen oder Postscheckamt, bei 
denen der Verstorbene ein Konto hatte, sind 
ebenfalls zu verständigen. Sofern keine Konto-
vollmacht durch einen Angehörigen bestand, 
sind Zahlungsanweisungen nur dann mög-
lich, wenn der Betreffende einen Erbschein 
des zuständigen Notariats vorlegt. In der Pra-
xis jedoch begleichen die meisten Banken die 
anfallenden Beerdigungskosten zu Lasten des 
Kontos des Verstorbenen, sofern die Auslagen 
durch Originalrechnungen nachgewiesen 
werden.

Weiterhin ist zu prüfen, ob Änderungs- oder 
Kündigungsmitteilungen an den Wohnungs-
vermieter sowie für den Bezug von Strom, Gas, 
Wasser oder sonstige Verpflichtungen des Ver-
storbenen (Zeitungsabonnement, Buch- oder 
Zeitschriftenclub usw.) erforderlich sind.

REIBOLD, GUTHIER & PARTNER GbR

Steuerberater
Vereidigter Buchprüfer

Beratung bei Erbschaftssteuerfragen

Weiherhausstraße 8b • 64646 Heppenheim
Tel.: 06252 - 9 90 90 • Fax: 06252 - 9 90 950
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Es empfiehlt sich, zu Lebzeiten seine Angele-
genheiten rechtzeitig und umsichtig zu ord-
nen. Dies sollte insbesondere dann geschehen, 
wenn man als Einzelperson lebt und kinderlos 
ist oder unverheiratet mit einem Partner zu-
sammenlebt.

Insbesondere Alleinstehenden ist zu raten, Na-
men und Anschriften von zu benachrichtigen-
den Verwandten und Bekannten sowie andere 
wichtige Informationen an leicht auffindba-
ren Stellen in der Wohnung zu hinterlegen.

Ein notariell beurkundetes Testament ist ins-
besondere in den Fällen ratsam, in denen der 
Verstorbene Grundbesitz oder nicht nur ge-
ringfügiges Vermögen hinterlässt. Damit ist 

Nachlassregelung

sichergestellt, dass der Nachlass auch demje-
nigen zukommt, den der Erblasser zu Lebzeiten 
begünstigen wollte. Ist ein Testament nicht vor-
handen, gilt die gesetzliche Erbfolge. Danach 
gilt grundsätzlich, dass der Verstorbene von 
seinem Ehegatten und seinen Kindern jeweils 
zur Hälfte beerbt wird, sofern die Ehegatten im 
gesetzlichen Güterstand lebten (Zugewinnge-
meinschaft). 

Bevor aber hier vielleicht die falschen Weichen 
gestellt werden, empfiehlt sich der Gang zu ei-
nem Notar. Wird im Nachlass ein handgeschrie-
benes Testament mit Datum und Unterschrift 
des Erblassers gefunden, ist dies umgehend 
von den Angehörigen dem zuständigen Notari-
at auszuhändigen.

Hambach 7.350 qm
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64646 Heppenheim, Großer Markt 5 • Tel. 06252/9302-0
 Fax 06252/930220 • www.anwaltsnotare-haaf-pfeilsticker.de

Beratungsschwerpunkte im Erbrecht:

Testamentsgestaltung • Nachlassauseinandersetzungen

Patientenverfügungen • Vorsorgeverfügungen

Volker Haaf  Rechtsanwalt und Notar
Andrea Pfeilsticker Rechtsanwältin und Notarin
   Fachanwältin für Familienrecht
Gabi Lutz  Rechtsanwältin

Rechtsanwälte und Notare
Hubert Ensinger
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Gabriele Kurz-Ensinger
Fachanwältin für Familienrecht
Tätigkeitsschwerpunkt: Erbrecht

Friedrich-Ebert-Straße 36 • 64646 Heppenheim
Tel. 0 62 52 / 99 14-0 • Fax 0 62 52 / 99 14-25
mail@rechtsanwaelte-ensinger.de

§§
Ihre Partner für vorsorgende Rechtsberatung, Interessenvertretung und notarielle Vertragsgestaltung:

DR. HELMUT ENGELHARD
Rechtsanwalt und Notar

Zertifizierter Spezialist im Erbrecht

GEROLF WEIMAR

DR. LOTHAR BERGMANN

CHRISTINE HEYMANN

DR. DIETRICH KASSMANN
Rechtsanwälte

Schwerpunkte:
Vertragsgestaltung, Erb- und Familienrecht, Arbeitsrecht, Baurecht, Verwaltungsrecht

Weiherhausstraße 8b · 64646 Heppenheim
Telefon-Nr.: 0 62 52 / 966-0 · Telefax-Nr. 0 62 52 / 966-111

e-mail: info@rechtsanwaelte-engelhard.de · Internet: www.rechtsanwaelte-engelhard.de
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Speisegaststätte - Vereinshaus
Kupferkessel

Inh.: Uwe Hörner, Graben 5, D-64646 Heppenheim
Telefon 06252 / 2634, Telefax 06252 / 68699

Besuchen Sie einen der gemütlichsten Biergarten an der Bergstraße
Sie feiern, wir organisieren: Hochzeiten, Geburtstage, Betriebs- und Trauerfeiern

Zusätzlich planen wir für Sie: Tagungen, Weinproben und Stadtführungen

Öffnungszeiten: Mo. u. Mi. 17.00-23.00 Uhr, Di., Do., Fr., Sa. 11.00-14.30 + 17.00-23.00 Uhr
So. 10.00-14.30 + 17.00-23.00 Uhr
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Natursteinbau Jost
Steinmetzmeister

Hambacher Tal 48
64646 Heppenheim
Telefon 0 62 52 / 7 58 61
Telefax 0 62 52 / 7 33 64

Im Dienste des Umweltschutzes

Stadtwerke Heppenheim
Wasserversorgung • Bäder • Stadtentwässerung
Eigenbetrieb der Kreisstadt Heppenheim

64646 Heppenheim •••• Kalterer Str. 4a

Telefon (06252) 13 28 10 •••• Telefax (06252) 13 28 11

Rufbereitschaft: 0171/4615317

Familie Gehron

Landgasthaus "Zur Linde"

Am Pfalzbach 31
64646 HP-Mittershausen

Tel.: 06253/4465

Mi.-Fr. ab 16.30 Uhr,
Sa. ab 14 Uhr,
So. ab 10.30 Uhr geöffnet
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Friedhöfe in der Kreisstadt Heppenheim

und deren Betreuung
Die Stadt Heppenheim betreibt insgesamt sie-
ben Friedhöfe. Zwei Friedhöfe befinden sich 
im Stadtgebiet (Städtischer Friedhof und Kir-
cheneigener Friedhof St. Peter.) Dazu kommt 
jeweils ein Friedhof in den Stadtteilen Ham-
bach, Kirschhausen, Mittershausen, Ober-Lau-
denbach, Wald-Erlenbach. Die Friedhöfe haben 
gesamt eine Fläche von 77.090 qm, mit derzeit 
4.558 verschiedenen Grabstätten.

Die Friedhöfe werden von städt. Mitarbeitern 
betreut, die vor Ort die notwendigen Arbeiten 
verrichten sowie Verwaltungsaufgaben erfül-
len.

Was gehört zu diesen Arbeiten?

l Öffnen und schliessen der Grabstätten
l Sargbegleitung
l dekorieren des Grabschmuckes
l Pflegearbeiten im Landschaftsbereich
l Hecken schneiden, Rasen mähen,

l Baumschnitt, Laub rechen,
l Unterhaltung von Pflegegräbern,
l Geregelter Winterdienst auch an
 Wochenenden
l und alle anfallenden Wartung- und
 Instandsetzungsarbeiten

Zu den Verwaltungsaufgaben gehören:

l Vergabe der Bestattungstermine
l Arbeits- und Einsatzplanung
l Führen und Ergänzen der Grabbücher
l Der computerunterstützten
 Friedhofsdatei,
l Betreung und Beratung der Bürgerinnen 

und Bürger der Stadt Heppenheim

Für alle Anfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter 
der Friedhöfe der Stadt Heppenheim unter der 
Rufnummer 06252 / 131193 gerne zur Verfü-
gung
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FARBEN SCHMITT
Inh. Jürgen Schmitt

Kirchbergstraße 40
64646 Heppenheim-Sonderbach
Telefon 0 62 52 / 46 04
Handy 01 71 / 4 96 09 89

• Tapeten • Teppichboden • Laminate

DAS LAGER
Entrümpelungen, Haushalts-

und Geschäftsauflösungen
Anrechnung und Ankauf von

Verwertbarem, sämtliche Arbeiten,
besenreine Übergabe, Besichtigung
mit Anfahrt kostenfrei, zuverlässig

zum günstigen Festpreis.

0 61 51 / 8 70 42 38

Lindenhof  Blumen  GbR
Alexander & Christian Müller
   Floristik + Grabpflege

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8 - 18.30 Uhr
Sa. 8 - 16.00 Uhr
So. 10 - 12.00 Uhr

Lindenhof 

Blumen So finden
Sie uns:

Tennisanlage
Berliner Ring
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Berliner Ring

BMW-Autohaus

Autobahn A5
Hähnlein

Brückweg 61  •  64625 Bensheim
Tel.: 06251 -78 96 18  •  Fax 78 96 20
www.lindenhof-blumen.de
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WEKA info verlag gmbh
Lechstraße 2 • D-86415 Mering
Telefon +49 (0) 8233 384-0 
Telefax +49 (0) 8233 384-103
info@weka-info.de • www.weka-info.de

Herausgegeben in Zusammenarbeit 
mit der Trägerschaft. 
Änderungswünsche, Anregungen und 
Ergänzungen für die nächste Auflage 
dieser Broschüre nimmt die Verwaltung 
oder das zuständige Amt entgegen. 
Titel, Umschlaggestaltung sowie Art und 
Anordnung des Inhalts sind zugunsten

I m p r e s s u m
64646031/1. Auflage / 2004

Infos auch im Internet:
www.alles-deutschland.de
www.alles-austria.at
www.sen-info.de
www.klinikinfo.de
www.zukunftschancen.de

 des jeweiligen Inhabers dieser Rechte 
urheberrechtlich geschützt. Nachdruck 
und Übersetzungen sind – auch auszugs-
weise –  nicht gestattet. Nachdruck oder 
Reproduktion, gleich welcher Art, ob
Fotokopie, Mikrofilm, Datenerfassung, 
Datenträger oder Online nur mit schrift-
licher Genehmigung des Verlages.

Kompetenz aus

einer Hand
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